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Abwasserverband Wiesecktal (16.04.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.: Die allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

In der Begründung wird benannt, dass die Entwässerung im vorhandenen System er-

folgt. Es wird nicht benannt, dass die Entwässerung im Anschluss an ein Trennsystem 

erfolgt. Zum nächsten Verfahrensschritt der Entwurfsoffenlage werden in der Begrün-

dung weitere Ausführungen zur Entwässerung ergänzt.  

 

 

zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Der Hinweis wird zur Beachtung auf den nachfolgenden Planungsebenen, wie der Er-

schließungsplanung, klarstellend in der Begründung ergänzt.  

 

 

zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Sie sind bereits in den Planunterlagen aufgeführt, sodass vorliegend kein weiterer 

Handlungsbedarf besteht.  

 

 

zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

zu 6.: Dem Hinweis wird entsprochen. 
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Die Autobahn GmbH des Bundes (31.03.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Da keine konkrete Ausbauplanung vorliegt besteht vorliegend kein weiterer Hand-

lungsbedarf.  

 

 

zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und klarstellend in der Begrün-

dung ergänzt.   

Die Autobahn liegt in rd. 500 Metern Entfernung zum Plangebiet. Der Standort ist be-

reits als Schule etabliert und wird vorliegend optimiert, sodass von keinen immissions-

schutzrechtlichen Konflikten ausgegangen wird. Es ist ergänzend anzuführen, dass 

eine schulische Nutzung (kein dauerhafter Aufenthalt von Menschen) gesichert und 

vorbereitet wird und eben keine klassische Wohnnutzung.  
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HessenForst, Forstamt Wettenberg (14.04.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die Obere Forstbehörde wurde ebenfalls am Bauleitplanverfahren beteiligt. Die Stel-

lungnahme ist in dieses Dokument eingestellt.  
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Hessen Mobil, Dillenburg (24.04.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu1.: Der Hinweis und die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden zur 

Kenntnis genommen. 

 

 

zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die persönlichen Daten werden geschwärzt/unkenntlich gemacht. 

 

 

zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Gemäß § 10a BauGB werden die Satzungsunterlagen des Bebauungsplanes nach 

Inkrafttreten auf der Homepage der Gemeinde sowie im zentralen Landesportal ein-

gestellt und können darüber eingesehen werden.  
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Kreisausschuss des Landkreises Gießen, FD Gefahrenabwehr (10.04.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.: Die Hinweise zur Löschwasserversorgung werden zur Kenntnis genom-

men und klarstellend in der Begründung aufgeführt.  

Zum nächsten Verfahrensschritt der Entwurfsoffenlage werden weitere Ausführungen 

zur Löschwasserversorgung in der Begründung ergänzt.  
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zu 2.: Die Hinweise und allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis genom-

men.  

Zum nächsten Verfahrensschritt der Entwurfsoffenlage werden weitere Ausführungen 

zur Löschwasserversorgung in der Begründung ergänzt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 3.: Die nachfolgenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der 

Begründung mit aufgeführt. 

Die Hinweise sind an die nachfolgende Infrastrukturplanung (Erschließungsplanung, 

Bauausführung) adressiert und sind dort entsprechend zu beachten.  
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zu 4.: Die nachfolgenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der 

Begründung ergänzt. 

Die Hinweise sind an die nachfolgende Infrastrukturplanung (Erschließungsplanung, 

Bauausführung) adressiert und sind dort entsprechend zu beachten.  
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Kreisausschuss des Landkreises Gießen, FD Naturschutz (24.04.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Vorliegend handelt es sich um eine Bestandsüberplanung, sodass das Bestands-

schutz gilt. Für Neuanlagen wird vorliegend bereits eine insektenfreundliche Beleuch-

tung textlich festgesetzt. In der textlichen Festsetzung wird die maximale Farbtempe-

ratur redaktionell von 3.000 auf 2.700 Kelvin angepasst. Die weiterführenden Hinweise 

und Ausführungen werden klarstellend in der Begründung ergänzt und sie im Rahmen 

der Bauausführung zu beachten. 
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zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung er-

gänzt.  

Die Hinweise vertiefen die bereits getroffene Festsetzung gegen Vogelschlag. Die hier 

aufgeführten Detailinformationen sind im Rahmen der Umsetzungsebene zu beachten 

und werden hierfür in der Begründung ergänzt.  
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zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und die Begründung bzw. 

der Umweltbericht um weitere Aussagen zu der entsprechenden Fläche ergänzt.  

 

 

 

 

 

 

 

zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Die textliche Festsetzung wird entsprechend der vorgebrachten Ausführungen er-

gänzt. In den Planunterlagen werden hierzu weitere Ausführungen ergänzt.   

 

Es wird textlich bereits eine extensive Bewirtschaftung mit einer ein- bis zweischürigen 

Mahd festgesetzt, sodass diesbezüglich kein weiterer Handlungsbedarf besteht.  

 

 

 

 

 

 

zu 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
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zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die textliche Festsetzung 

entsprechend redaktionell ergänzt. 

 

 

zu 7.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Artenauswahl/ Arten-

empfehlung im Hinweisteil der textlichen Festsetzungen wird entsprechend an-

gepasst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Auswertung der Stellungnahmen zum Verfahren gemäß § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB  

Bebauungsplan Nr. 1.6 „Sandacker“ - 1. Änderung     Seite 15 

 

 

8 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 8.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Bei der Kartierung vor Ort konnte kein Pavillon mittig in der Fläche festgestellt werden. 

Die Fläche wird noch einmal geprüft und die Bestandskarte des Umweltberichtes bei 

Bedarf korrigiert.  

 

 

zu 9. Und 10.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die angrenzende Ausgleichsfläche liegt außerhalb des vorliegenden räumlichen Gel-

tungsbereiches, sodass im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung kein Handlungs-

bedarf, bzw. keine Handlungsgrundlage besteht. Die Informationen werden zur Prü-

fung und Beachtung an die Gemeindeverwaltung weitergeben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 11.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Im weiteren Verfahren erfolgt die Zusendung der Abwägungsergebnisse.  
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Kreisausschuss des Landkreises Gießen, FD Untere Denkmalschutzbehörde 

(09.04.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Kreisausschuss des Landkreises Gießen, FD Wasser- und Bodenschutz 

(15.04.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und klarstellend in der Begrün-

dung mit aufgeführt. 

Adressat für die Hinweise ist die nachfolgende Bauausführung, so dass auf Ebene der 

verbindlichen Bauleitplanung kein weiterer Handlungsbedarf besteht. 

 

 

zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Zum Entwurf werden in der Begründung weitere Ausführungen zur Wasserversorgung 

ergänzt. Das Plangebiet ist im Bestand bereits baulich (Schule) genutzt. Vorliegend 

werden die Voraussetzungen für einen Ergänzungsbau des Schulgebäudes geschaf-

fen. Demzufolge ist grundsätzlich davon auszugehen, dass die Wasserversorgung 

über das bestehende Ortsnetz gedeckt werden kann.  
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zu 4. und zu 5.: Die Anregungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Zum Entwurf werden in der Begründung weitere Aussagen zum Entwässerungskon-

zept ergänzt. Die Obere Wasserbehörde wurde vorliegend ebenfalls beteiligt.  

 

 

 

zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

zu 7.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
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Landesamt für Denkmalpflege, hessenArchäologie (21.03.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis und die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden zur 
Kenntnis genommen. 

 

 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Die Abteilung Baudenkmalpflege wurde ebenfalls am Bauleitplanverfahren beteiligt, 

hat jedoch keine Stellungnahme abgegeben.  
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Landkreis Gießen, Allgemeine Verkehrsbehörde (27.03.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Auswertung der Stellungnahmen zum Verfahren gemäß § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB  

Bebauungsplan Nr. 1.6 „Sandacker“ - 1. Änderung     Seite 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (15.04.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung klar-

stellend ergänzt.  

Adressat für die Hinweise ist die nachfolgende Bauausführung, so dass auf Ebene der 

verbindlichen Bauleitplanung kein weiterer Handlungsbedarf besteht. 

 

 

 

 

  



 Auswertung der Stellungnahmen zum Verfahren gemäß § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB  

Bebauungsplan Nr. 1.6 „Sandacker“ - 1. Änderung     Seite 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regierungspräsidium Gießen (24.04.2025)  

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obere Landesplanungsbehörde, Dez. 31 

 

zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Somit ist die Planung gemäß § 1 Abs. 4 BauGB an die Ziele der Raumordnung ange-

passt. 

 

 

Grundwasserschutz, Wasserversorgung, Dez. 41.1 

 

zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 

Bebauungsplan ergänzt.   

Adressat für die Hinweise ist die nachfolgende Planungsebene der Erschließungspla-

nung sowie die Bauausführung, so dass auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung 

kein weiterer Handlungsbedarf besteht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz, Dez. 41.2 

 

zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Kommunales Abwasser, Gewässergüte, De. 41.3 

 

zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.   
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zu 8.: Die Hinweise werden zur Kenntnis.   

Zum Entwurf werden in der Begründung weitere Aussagen zum Entwässerungskon-

zept ergänzt. Die Leistungsfähigkeit wird entsprechend überprüft und die Ergebnisse 

werden in die Begründung eingearbeitet.   

 

 

zu 9.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Vorliegend handelt es sich überwiegend um eine Bestandsicherung und Optimierung. 

Es soll ein ergänzendes Schulgebäude entstehen. Das bestehende Schulgelände hat 

Bestandsschutz. Durch den großflächigen Bestandsschutz der vorhandenen bauli-

chen Anlagen wurde von der verbindlichen Festsetzung von Retentionszisternen ab-

gesehen.  

 

 

zu 10.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

zu 11.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Nachsorgender Bodenschutz, Dez. 41.4 

 

 

zu 12. und zu 13.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die Thematik wird im weiteren Planverfahren aufgegriffen und die Ergebnisse in der 

Begründung zum Bebauungsplan dokumentiert. Es wird eine Abstimmung bezüglich 

der Sanierung und des aktuellen Standes vorgenommen. Die Ergebnisse werden in 

die Begründung eingearbeitet. 
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Vorsorgender Bodenschutz, Dez. 41.4 

 

zu 14.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Kommunale Abfallwirtschaft, Abfallentsorgungsanlagen, Dez. 42.2 

 

zu 15.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

zu 16.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 17.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 

ergänzt.   

Adressat für die Hinweise ist die nachfolgende Bauausführung, so dass auf Ebene der 

verbindlichen Bauleitplanung kein weiterer Handlungsbedarf besteht. 
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Immissionsschutz II, Dez. 43.2 

 

 

zu 18.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Bergaufsicht, Dez. 44.1 

 

zu 19.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und klarstellend im Hin-

weisteil der textlichen Festsetzungen sowie in der Begründung ergänzt.  

Die Hinweise sind auf den nachfolgenden Planungsebenen sowie im Rahmen der 

Bauausführung zu beachten.  

 

 

 

Landwirtschaft, Dez. 51.1 

 

zu 20.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 21.: Die allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Obere Forstbehörde, Dez. 53.1 

 

zu 22.: Die Hinweise und Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
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zu 23.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und klarstellend in der 

Begründung ergänzt.   

Adressat für die Hinweise ist die nachfolgende Erschließungsplanung, Bauausführung 

sowie den späteren Betrieb, so dass auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung kein 

weiterer Handlungsbedarf besteht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obere Naturschutzbehörde, Dez. 53.1 

 

zu 24.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

zu 25.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Die Unteren Naturschutzbehörde wurde ebenfalls beteiligt.  
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Bauleitplanung, Dez. 31 

 

 

 

zu 26.: Der Hinweis wird zur Kenntnis.  

Die Angaben in der Begründung sowie im Umweltbericht werden entsprechend korri-

giert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




